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Rechtssatz 

Wenngleich ein Tatbeitrag auch durch Unterlassung geleistet werden kann (vgl Wessely in 
Raschauer/Wessely (Hrsg), VStG3 § 7 Rz 7), setzt dies jedenfalls eine ausdrückliche darauf 
hinauslaufende gesetzliche Verpflichtung voraus (vgl Wessely, aaO § 1 Rz 26 a). Eine solche könnte sich 
bezogen auf den Verantwortlichen zumindest prima facie aus § 1 Abs 1 TSchG-VeranstV ergeben, 
wonach dieser für die für die Einhaltung der Bestimmungen des TSchG sowie der darauf gegründeten 
Verordnungen und Bescheide verantwortlich ist [hier: Tiere mit Qualzuchtmerkmalen wurden zur 
Ausstellung zugelassen bzw nicht ausgeschlossen]. Richtigerweise können es aber nur jene Pflichten sein, 
die den Veranstalter treffen und sich bezogen auf ihn aus dem Gesetz, aus Verordnungen, insb der 
TSchG-VeranstV oder dem Bewilligungsbescheid ergeben. Nicht zu diesen Bestimmungen zählen jene 
über die Ausstellung von Tieren, soweit diese nicht durch den Veranstalter im eigenen Namen erfolgt, 
sondern dergestalt, dass Ausstellern (iS eines physischen Beitrags) die Möglichkeit eröffnet wird, ihre 
Tiere einem größeren Personenkreis gegenüber zur Schau zu stellen (vgl Herbrüggen/Wessely, 
Österreichisches Tierschutzrecht Bd 13, § 7 Anm 7). 
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